
achten Sitzung des Landtages zu Laibach
am 29. M n c r  1863 .

Anw esende: V o r s i t z e n d e r :  Freiherr v. C o d e l l i ,  Landeshauptmann von Krain. —  K. k. Statthalter: Freiherr 
v. S c h l o i ß n i g g .  ■— Säniintlichc Abgeordnete, mit Ausnahme des Herrn Fürstbischofs D r. Sß i dmc r ,  der Herren 
Abgeordneten v. Wur z bac h ,  Bar. Ant. Z o i ö ,  Lo k a r  und I o m b a r t .  —  S c h r i f t f ü h r e r :  Abg. Gn t t i n a n .

T a g c S o rV n u n g : 1. Lesung de« Sitzung«-Protokolle« vorn 28. Immer. — 2. Fortsetzung der Bcrathnng über die Gcschiifl« - Ordnung
de« Landtages. — 3. Wahl neuer Schriftführer.

Ä rg iiill b rr Sitzung 10 Uhr 25 Minuten vormittags.

P r ä s i d e n t :  Da die nöthigc Anzahl von Mitgliedern 
anwesend ist, so eröffne ich die Sitzung und ersuche den 
Herrn Schriftführer, daö Protokoll vom gestrigen Tage zu 
lesen. (Schriftführer D r. Skcdl licSt dasselbe. —  Nach 
der Verlesung): Is t gegen die Fassung dcö Protokolle^ 
etwas zu bemerken?

Abg. D r. T  o in a n : Jaz najdem v zapisniku 
nekaj pomankljivega. Ena pomunkljivost je  tu, 
da predlog, ktereya sein veeraj predloiil n i vzet 
v zapisnik; sei je na to: predvlanskcm je  dezelni 
zbor zastran stenograficni/i porocil sklcnol, da 
se morajo zapisniki v slovcnskem in nemskem je -  
ziku priobeevati. Taj sklep je da veerajinega 
dneva veljal. Ce je  veeraj nov sklep nastopil za 
prihodnost, talc ne more veljati za pretecenost 
nazaj. Da mi sami ne ranimo svojega sklepa, 
sein nasvetoval, da sklep od predvlanskega leta 
naj po novem sklepu obveljavo pride, po kterem 
bi ne bilo treba letosnih porocil od pocetka zbora 
do nnvega sklepu priobeiti. Toliko od tega.

Druga pomota je  pa ta , da pri glasovanju 
zastran mojega predloga k 15. razdclku opravil- 
nega reda ni imenovano, kako smo glasovali. To 
je  vazna ree, zna se ponoviti desetkrat ali pet- 
desetkral. Glasovali smo po imenu v alfabetienem 
redu, samo zlahni Baron Codelli se ni tega drzal 
in je  sc le oddal svoj glas, ko so b ili glasovi za  
in  z o p e r  moj predlog 17 proti 16 uze vsi od- 
dani in po malcm prestanku razsleti. Jaz zelim, 
da se dolocno zapise, da je  17 glasov za moj 
predlog in 16 glasov z o p e r  moj predlog bilo in 
kako je  gospod predsednilc glasoval; predsednik 
nasega dczelnega zbora je  se le potem svoj glas 
oddal in ne v redu alfabetienem kakor votum 
decisivum.

Jaz nocem predsedniku glas odbijati, ali on 
naj glusuje v redu kakor drugi poslanei.

P r ä s i d e n t :  lieber diesen Vorwurf kann ich gleich
antworten.

Ich finde, daß überall, in allen Sitzungen, in allen 
eollcgialen Bcrathnngcn und dergleichen Versammlungen 
immer der Präsident das letzte Votum hat, und dcßwcgcn 
habe ich auch ans diesem einzigen Grunde mein Votum 
zurückgchalten bis alle Herren Abgeordneten das ihrige 
abgegeben haben.

Abg. D r. T  o m a n : Prosim, gospod dezelni 
poglavar!  Meni je  vse eno o lern, naj se ravna 
kakor hoce; jez le to zelim, da se v zapisnik 
zapise, da je  bilo za moj predlog 17 glasov in 
proti njemu 16 glasov ter da ni predsednik v 
alfabetiznem redu glasoval, temoc na koneu. To 
je  vazna ree, ker predsednik nima dotocivnega 
glasa, on nima „votum d e c i s i v u m T o  zelim in 
zahtevam, da se v zapisnik zapise, kakor v steno- 
graficncm zapisniku stoji. Ce se to v tem zupis- 
niku ne popravi se bode svet tem cudil.

P r ä s i d e n t :  Es kann von keinem Volum decisivum
die Rede fein. Ich habe mein Votum abgegeben, wie 
jeder andere, und die Gleichheit ist dadurch hergcstellt wor
den, und durch diese Gleichheit ist der Antrag gefallen.

Abg. D r. T  o m a n : Jaz le zelim, da se moj 
predlog, ki sein ga veeraj s to ril, v zapisnik po- 
stavi, ker ni tum zapisan, ce ravno bi imel za- 
pisan bi l i ;  in v drugo to, da se glasovanjc in 
itevanje glasov in to, kako  in k d a j  je gosp. 
predsednik manjsi stranki odlocno izrece v zapis
niku. To je  jasno in vazno.

Abg. K r o m e r : Ich bitte um daS Wort. Im  
Wesentlichen hat der Herr D r. Toman daö Protokoll auS 
2 Gründen beanständet. Der erste Grund ist der, das;
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von seinem Antrage, welchen er gestern gestellt hat, daß ! 
nämlich die Veröffentlichung der bis zum gestrigen Tage 
aufgenommenen stenographischen Berichte im Sinne deö im 
vorigen Jahre gefaßten Beschlusses erfolgen solle, im Pro
tokolle keine Erwähnung geschah. Nun dieser Anstand 
behebt sich ja iu Erwägung, daß Herr D r. Toman seinen 
gestern gestellten Antrag über die Bcmerknng des Herrn 
Landeshauptmanns, die Sitzung sei geschlossen, sogleich 
zurückgezogen------

Abg. D r. T o m a n :  Ich Protest!«.
Abg. K r o m e r : und erklärt hat, denselben erst heute 

einbringen zu wollen.
Ein Antrag, der, bevor er zur Unterstützung gekom

men , sogleich zurückgezogen w ird , ist noch kein angebrachter 
Antrag, daher im Protokolle desselben gar keine Erwäh
nung zu geschehen braucht.

Der zweite Anlaß, ob welchem D r. Toman die Be
richtigung des Protokolle# verlangt, ist der, weil bei der | 
Beschlußfassung nicht auch die Stimmenzahl, welche sich 
an dem Beschlüsse gegen und welche sich f ü r betheiligt 
haben, angegeben wurde.

Nach unserer Geschäftsordnung sind in dem Protokolle 
nur die gefaßten Beschlüsse anzuführen, durchaus aber 
nicht die Zahl derjenigen, welche fü r  oder gegen einen 
Beschluß gestimmt haben, daher auch in dieser Richtung j 
die Anforderung des Herrn D r. Toman wirklich zurückzu
weisen ist.

Was endlich die Frage aubelaugt, in welcher Reihen
folge der Vorsitzende die Namen der Abgeordneten zur 
Abstimmung vorlesen und ob er an derselben der Erste oder 
der Letzte sich beteiligen wolle, das bleibt ganz dem Er
messen des Vorsitzenden überlassen, und ich glaube, keiner 
der Abgeordneten wird sich das Recht anmaßen wollen, 
dießsalls dem Vorsitzenden vorznschreiben.

Abg. D r. T o m a n :  Jaz sc odpovem vsakej
besedi o fern, ker je  v stenografiertem zapisniku 
zapisano, kako se je  v veerajinem zboru glaso- 
valo; to vam dam na prosto premisljevanje. \

Schriftführer D r. S k c d l : Ich habe den Antrag 
bezüglich der stenographischen Berichte, daß sic nämlich, 
so wie die provisorische Geschäftsordnung cs vorschrcibt, 
abzufassen wären, deßhalb nicht in'S Protokoll ausgenom
men , weil der Antrag vom Herrn D r. Toman zurück
gezogen worden ist.

Abg. D r. T o m a n :  Ich proteftire.
Schriftführer D r. S k e d l : Es ist kein schriftlicher 

Antrag dem Herrn Landeshauptmann übergeben worden, 
aus welchem man die wörtliche Faffnng desselben, so 
wie es vorgeschriebe» ist, hätte entnehmen können, und 
zweitens ist dieser Antrag auch nicht unterstützt worden; 
demnach ist er als nicht ordnungsmäßig eingebracht anzu- 
sehen, und ans eben diesem Grunde habe ich diesen Antrag 
in das Protokoll nicht ausgenommen. Was den Ausdruck be
tr if f t ,  daß der Antrag des Herrn D r. Toman bei gleich 
gctheiltcu Stimmen gefallen ist, dieser Ausdruck enthält 
die volle objeetive Wahrheit, und daran muß ich mich als 
Schriftführer halten; das habe ich auch getha», und somit 
glaube ich, daß ich meine Pflicht vollständig erfüllt habe.

Ich beantrage daher, daß das Protokoll, so wie es 
hier vorliegt, zu fertigen fei.

P r ä s i d e n t :  Ich werde diesen Antrag zur Abstim
mung bringen. Jene Herren, welche damit einverstanden 
sind, und welche glauben, daß das Protokoll gehörig aus
genommen worden ist, jene Herren bitte ich, sich zu erhe
ben. (Geschieht.) Es ist die Majorität.

Ich bitte die Herren Gollob und Graf Ant. AnerSperg 
dasselbe zu unterfertigen. (Geschieht.)

M ir  ist gestern eine Zuschrift zngekommen von dem 
löbl. Offizierscorps der hiesigen Garnison:

„DaS Offizierscorps der Garnison Laibach'S gibt sich 
die Ehre, sämmtliche I ' .  T .  Herren Landtags-Abgeordneten 
zn dem am 2. Februar 1863 int Casino-Locale stattsin- 
denden Balle höflichst einzuladen."

Eine fernere Einlage habe ich von den bisherigen 
Schriftführern Guttman und Skedl folgenden Inhaltes 
erhalten: „D ie Gefertigten bitten um Enthebung von der 
Function als Schriftführer, und glauben der Gewährung 
dieser B itte , sowohl nach der provisorischen als nach der 
gegenwärtigen Geschäfts-Ordnung, entgegensetzen zu dürfen."

Ich habe deßhalb diesen Gegenstand anch auf die 
Tagesordnung gestellt.

Der Herr Graf Anton Auersperg hat mir ei» Exemplar 
der stenographischen Auszeichnungen ans dem hohen Herren- 
hause des ReichSratheS vom 13. Deccmber 1802 vorgelegt, 
in dem seine Rede in Bezug auf die Stcucrcrhöhung in 
Krain enthalten ist. Er hat cs zu dem Bchnfc mir über
gebe» , dasselbe aus de» Tisch des Haiises »iederz»lcgc», 
damit jeder der Herren Mitglieder davon Notiz »»d Ein- 
sicht »eh»,e.

Abg. D r. T  o »i a » : Ker to mnie zadene zavolj 
vccrajsnega govura, se jaz veselim, da je  meni 
grof Auersperg naprej priscl, jaz  sein hotcl to 
ravno storili.

P r ä s i d e n t :  W ir kommen nun zur Tagesordnung. 
Ich bitte de» Herrn Berichterstatter, in seinem Vortrage 
fortzufahren.

Berichterstatter K r o m c r : (LieSt §. 16).
P r ä s i d e n t :  Is t über §. 16 etwas zu bemerken?

(Panse.) —  Nachdem keine Bemerkung gemacht w ird , so 
wird der Paragraph als angenommen erklärt.

Berichterstatter K r o m e r :  (LieSt §. 17)).
P r ä s i d e n t :  Is t über § .17  irgend etwas zu be

merken ? (Nach einer Panse.) Nachdem nichts bemerkt wird, 
ist er angenommen.

Berichterstatter K r o m e r :  (Liest §. 18).
P r ä s i d e n t :  Is t über §. 18 irgend etwas zn be

merken? (Nach einer Pause.) Nachdem nichts bemerkt wird, 
wird derselbe hiemit als angenommen erklärt.

Berichterstatter K r o m e r :  (Liest §. 19).
P r ä s i d e n t :  Wird über §. 10 etwas zu bemerken 

sein? (Nach einer Pause.) Es wird nichts dagegen bemerkt, 
folglich wird derselbe als angenommen angesehen.

Berichterstatter K r o m e r :  (LieSt §. 20).
P r ä s i d e n t :  Wird über den §. 20 etwas bemerkt? 

(Nach einer Pause.) Da über diesen Paragraph nichts 
bemerkt w ird , so ist er als angeuomiuc» anzusehen.

Berichterstatter K r  out e r: (Liest §.21).
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand etwas z» bemerke» ?
Abg. B r o l i c h : Ich finde i» diesem Paragraph«: nur 

eine mangelhafte Bestimmung und daS ist nämlich in dem
3. Absätze des §. 21. Dieser Paragraph hat offenbar die 
Bestimmung, die gewöhnlichen Formen der GeschäftS- 

: Ordnung abzukürzen. Die Abkürzung kann nämlich dadurch 
! geschehen, daß ein Dringlichkeits-Antrag sogleich iu Bera- 
! thnng gezogen werden kann, ohne früher dem Ausschüsse 

mitgetheilt zn werden, wen» nämlich sich das HanS für 
die Dringlichkeit ausgesprochen hat, oder es kau» der Antrag 
einem Ausschuß zur Vorberathung z»gewiesen werden.

In  dem zweiten Absätze dieses Pnragraphs heißt es: 
„erklärt sich die Majorität des Landtages für die Dring-



tidjfcit, so kann dic Begründung in der Hanptsachc darauf 
unmittelbar folgen."

Nun glaube ich, daß auch der Fall vorgesehen werden 
sollte, wenn der Antrag nicht an den Ausschuß zu weisen 
wäre. ES mußte wenigstens der Ausdruck darin Vorkommen: 
„Wenn sich dic Majorität des Ausschusses für die Dring
lichkeit ansspricht und die Vorbcrathnng ganz beseitigt, so 
kann dic Begründung in der Hanptsachc darauf unmittel
bar folgen," oder cö könnte dann in dem dritten Absätze 
der Zusatz gemacht werden, worin cö heißt:

„W ird sohin der Antrag nicht abgclchnt und der 
Zusatz würde lauten: „und die Vorbcrathnng nicht ganz 
beseitigt", so kann dem Ausschüsse zur Berichterstattung 
eine Frist bestimmt werden", denn der Landtag kann die 
Vorbcrathung ganz beseitigen, oder er kann den Antrag 
dem Ausschüsse zur Vorbcrathnng zuweisen. Sobald dic 
Vorbcrathnng ganz beseitigt wird, so geschieht dic Vcra- 
thung sogleich bei Einbringung des DringlichkcitS-AntrageS. 
Wird aber dic Vorbcrathung nicht beseitigt, so muß der 
Antrag dem Ausschüsse zugcmittclt werden. Daher würde 
ich nur wünschen, daß im dritten Absätze zwischen dic 
Worte „abgelehnt und so" die Worte eingeschaltet würden 
„und die Vorbcrathnng nicht ganz beseitigt würde." ES 
würde dann der Absatz so lauten: „Ich w ill nur noch dazu 
bemerken, daß der §. 41 der Geschäfts - Ordnung für den 
Ncichürath die Fälle aufgczählt hat, in welchen nämlich 
dic Abkürzungen znznlasscn sind, und so kommt unter ändern 
im §.41 lii. f)  auch vor, daß zu den Abkürzungen auch 
dic Beseitigung der Vorbcrathnng gerechnet wird."

Abg. D e sch ma n n :  Ich bitte um daö Wort. Der 
Herr Abg. Brolich ist in einem Jrrthumc, wenn er meint, 
daß selbstständige Anträge, welche von den Mitgliedern in 
den Landtag gebracht werden, ohne irgend eine Vorbcra
thung gleich in die Plcnar - Bcrathnng gezogen werden 
können. Der §. 35 der L. O. bestimmt ausdrücklich, daß 
selbstständige Anträge von Mitgliedern einer Vorbcrathung 
unterzogen und einem Ausschüsse zugcwiescn werden m tts - 
s c n. Wenn daher von Dringlichkeits - Anträgen dic Rede 
war und man sich im Allgemeinen dic Geschäfts-Ordnung 
dcö RcichSrathcö zum Muster nahm, so konnte das nur 
insofcrnc geschehen, als nicht schon in der L. O. eine Be
stimmung vorhanden war, welche dicßfalls »ormircnd 
gewesen ist, und cS konnte daher der Ausschuß in dieser 
Beziehung sich über dic Bestimmung der L. O. nicht hinanS- 
sctzen, wvrnach immer jeder selbstständige Antrag einem 
bcsondern Ausschüsse zngcwicsen werden muß.

ES bleiben daher für die kürzere Geschäfts-Behand
lung nur noch diese beiden einzigen Punkte übrig, nämlich 
erstens: daß dem betreffenden Ausschüsse eine bestimmte 
Frist gestellt werde, und zweitens: daß von einer Verthei- 
lung der Berichte Umgang genommen werden kann.

Abg. B r o l i c h :  Ich glaube, daß der Herr Vor
redner in einem Jrrthumc sich befindet. Wenn wir den 
§. 35 der LandtagS-Ordnnng vorlcscn, so lautet cS darin 
nach dem Absätze c ): „Selbstständige Anträge, dic sich
nicht auf eine Vorlage der Regierung oder eines Aus
schusses beziehen, müssen früher dem LandeShauptmanne 
schriftlich angczcigt und vorläufig der AuSschnß-Bcrathung 
unterzogen werden." Nun gibt cS aber auch andere selbst
ständige Anträge, dic sich ans Vorlagen der Regierung 
oder eines Ausschusses beziehen können, und überhaupt 
wenigstens Anträge, ich will nicht sagen, selbstständige 
Anträge.

Es können Anträge Vorkommen, dic sich ans eine 
solche Vorlage beziehen, welche dic Regierung vorgcbracht 
hat. Nehmen wir an, man würde Anlaß finden, einen

Dank für irgend eine Verfügung ansznsprcchcn, und einer 
der Herren Abgeordneten würde den Anlaß ergreifen und 
würde sagen, ich stelle den Antrag: cS der H. Regierung 
für diese und diese Mittheilung der Dank anSznsprcchen, 
und würde diesen Dank mich mit kurzen Worten ausdrücken. 
Ich würde nicht dic Notwendigkeit anerkennen, daß dieser 
Antrag erst an einen Ausschuß zu verweisen wäre, er be
zieht sich zwar ans eine Vorlage der Regierung selbst, 
wäre aber doch ein selbstständiger Antrag, und darüber, 
glaube ich, könnte sich daS Hans sogleich anSsprcchcn.

Ich habe den §. 35 der 8. O. wohl vor Augen ge
halten und dennoch gefunden, daß die von mir beantragte 
Vervollständigung nothwendig sei, denn ohne dieselbe würde 
nach der Geschäfts - Ordnung nothwendig fein, daß ein 
solcher Antrag vorerst an einen Ausschuß, der zu wählen 
wäre, gewiesen werden müßte.

P r ä s i d e n t :  Es wäre vor Allem zu fragen, ob 
dieser Antrag des Herrn Abg. Brolich die Unterstützung 
bekommt. Ich stelle dic Unterstütznngsfragc. Wird dieser 
Antrag von fünf Mitgliedern unterstützt?

Abg. D r. T  o m a n : Pros im , kako sc glasi ta 
predlog ?

Abg. B r o l i c h :  Ich bitte vorznlcscn, Herr Landes
hauptmann.

P r ä s i d e n t :  (Liest.) „Der hohe Landtag wolle 
beschließen, „im §.21, Absatz 3 der Geschäfts - Ordnung, 
seien zwischen die Worte: „abgclchnt —  so", die Worte 
cinznschaltcn: „und die Vorbcrathnng nicht ganz beseitigt." 
(Nach einer Pause): Er erhielt keine Unterstützung und 
kommt daher nicht in die Verhandlung.

Is t sonst noch etwas gegen den §. 21 zu bemerken? 
(Nach einer Pause): Nachdem nichts bemerkt w ird, so ist 
er in der Fassung des LandcS-AnsschnsscS angenommen.

Berichterstatter K r o m c r :  Im  § .35  heißt cS deut
lich: „Selbstständige, sich nicht auf eine Vorlage der
Regierung oder eines Ausschusses beziehende Anträge ein
zelner Mitglieder müssen immer vorläufig der Aussthuß- 
Bcrathnng unterzogen werden. Nur diejenigen Anträge 
können selbstständig fein, welche sich weder auf eine Re- 
gicrnngs - Vorlage noch ans dic Vorlage eines Ausschusses 
beziehen. Denn, beziehen sie sich entweder darauf oder 
auf dic Anträge anderer Mitglieder, so sind sic immer 
Zusatz - oder AbündcrnngS - Anträge, nicht aber selbststän
dige Anträge. Rücksichtlich dieser letzteren aber ist dic 
Ausschuß - Bcrathnng immer gesetzlich angcordnct, daher 
auch der gewählte Ausschuß von der gesetzlichen Bestim
mung nicht Umgang nehmen und dic Abkürzung des Ver
fahrens auch ans dic Beseitigung der vorläufigen Auöschnß- 
Bcrathung nicht ansdchncn konnte.

P r ä s i d e n t :  Der §. 21 ist angenommen.
Berichterstatter K r o m c r :  (Liest §. 22).
P r ä s i d e n t :  Is t über den §. 22 etwas zu bemer

ken? (Panse.) Es wird nichts dagegen bemerkt, folglich 
wird er als angenommen erklärt.

Berichterstatter K r o m c r :  (Liest §. 23).
P r ä s i d e n t :  Is t etwas über §. 23 zu bemerken? 

(Panse.) ES wird nichts dagegen bemerkt, folglich ist der
selbe als angenommen anzusehen.

Berichterstatter K r o m c r :  (Liest §. 24).
P r ä s i d e n t :  Is t gegen den §. 24 etwas zu bemerken ? 

(Panse.) Nachdem nichts bemerkt wird, ist derselbe angenommen.
Berichterstatter K r o m c r :  (Liest §. 25).
P r ä s i d e n t :  Is t über §. 25 irgend eine Bemer

kung zu machen? (Panse.) Nachdem keine Bemerkung über 
diesen Paragraph gemacht wird, so ist derselbe als ange
nommen anznschcn.
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Berichterstatter K r o m c r : (Liest den §. 20.)
P r ä s i d e n t :  Hat Jemand über §. 26 eine Be

merkung zn machen?
Ä. k. Statthalter Freih. v. S c h l o i ß n i g g : Ich 

muß mir erlauben, eine Bemerkung zu diesem §. zu machen.
Die Bestimmungen dieses §. sind eben nicht im W i

derspruche mit der L. O . , sic leiten vielmehr eine Folge
rung aus derselben ab.

Aehnliche Bestimmungen sind in der Geschäftsordnung 
für das Abgeordnetenhaus des Rcichörathcs enthalte».

Dieser §. 20 der Geschäftsordnung spricht den Aus
schüssen des H. Landtages das Recht zu, von der Regie
rung Aufklärungen und Auskünfte zn verlangen, und ebenso 
auch Mitglieder der Regierungsbehörden zu diesem Zwecke 
zu dm Sitzungen einzuladen, ganz ebenso, wie dieses Recht 
im §. 37 der L. O. dem H. Hause selbst eiugeräumt ist. 
Allein dieser §. läßt es unberührt, ob daS in eben dem 
§. 37 der L. O. dem Landeschef emgeräumte Recht, in den 
Sitzungen des Landtages zu erscheinen, das Wort zu er
greifen, anch auf die AuSfchußsitzuugcn Anwendung findet.

Dieses Recht selbst dürste kaum in Frage gestellt werden. 
Denn die Ausschüsse sind bestimmt, über die Vorlagen und 
Anträge für deu H. Landtag die Vorberathuugcu zu pflegen; 
es können sonach die Ausschüsse nicht wohl von dem Be
griffe des Landtages und ihrer Verhandlungen, können nicht 
wohl von dem Begriffe der LandtagSverhaudlungen getrennt 
werden. Gleichwohl erscheint cs zweckmäßig, daß solche 
maßgebende Bestimmungen in die Geschäftsordnung aus
drücklich ausgenommen werden, um nicht späteren An
zweiflungen Raum zu geben. Eben so, wie man cs hier 
nothweiidig gefunden hat, im §. 20 das dem H. Landtage 
^stehende Recht ans die Ausschüsse anSzndehnen, ebenso 
wäre cs hier am Platze zu erwähnen, daß dieselbe Anwen
dung auch auf das Recht des Landeschefs, bei diesen Sitzun
gen zu erscheinen, staitsindc. Die Geschäftsordnung des 
Abgeordnetenhauses für dcit Rcichsrath, —  und ich hatte 
früher die Ehre zu erwähnen, daß diese Geschäftsordnung 
dem Abgcorduetenhanse dasselbe Recht ciuräumt, welches 
hier für die Ausschüsse des H. Landtages iit Anspruch ge
nommen w ird , diese Geschäftsordnung enthält im §. 20 
die Bestimmung in Betreff der Minister und Chefs der 
Centralstellen.

Ich erlaube mir diese» Parapgraph vorzulesen:
„D ie Minister, Hofkanzler und Chefs der Ccutral- 

stelleu find befugt, in den Ausschüsse« zu erscheinen, um 
in Ansehung der Regierungsvorlagen, oder sonstiger Be- 
rathnngögegenstäudc Aufklärungen und Auskünfte zu er- 
theileu, jedoch ohne der Schlnßberathnng und Abstimmung 
derselben beizuwohnen. Den Ministern, Hofkanzlern und 
Chefs der Centralstellen steht das Recht zu, sich durch Ab
geordnete vertreten zn lassen."

In  Uebereiustimmung mit diesen Bestimmungen und auf 
Grund der L.-O. erlaube ich mir das Ersuchen zu stellen:

Es wolle dem H. Landtage gefällig sei» , zn beschließen:.
„Es sei dem §. 20 seiner Geschäftsordnung folgende 

Bestimmung voran zn stellen: Der Landeschef des Her
zogthums Krain ist befugt, in den Ausschüssen zn erschei
nen; in Ansehung der Regierungsvorlagen und sonstigen 
BerathnngSgegenstände Aufklärungen und Auskünfte zn geben, 
jedoch ohne an der Abstimmung Theil zn nehmen.

Der Landeschef kann sich auch durch abgeordnete Coiu- 
missäre vertreten lassen.

P r ä s i d e n t :  Ich würde bitten . . . (wird unter
brochen von)

Abg. D r. S u p p a n : Ich bitte um das Wort.

Ich möchte vor Allem der H. Regierung ein Recht 
bestreiten, einen Antrag dem Landtage vorziilegen.

Se. Excellenz der Herr Statthalter hat als Rcgie- 
rnugscommissär ganz nnbezweifelt das Recht, jederzeit das 
Wort zu ergreifen.

Allein ich glaube nicht, daß dieses 9iecht auch jenes 
in sich schließt, irgend einen Zusatz - oder einen selbststän
digen Antrag zu stellen. Wenn daher nicht ein Mitglied 
des H. Hauses sich diese» A»trag der Regierung enteignet 
und ihn selbst dem h. Hansc verlegt, so glaube ich, daß 
darüber nicht in eine Beratlmng cingegangcn werden kann. 
Was nun die eigentliche Frage anbelangt, ob die Regie
rung das Recht habe, in den Ausschüssen j e d e r z e i t  zn 
erscheinen, so wie ihr dieses Recht durch den §. 37 der 
L. O. hinsichtlich der Plenarsitzungen des Landtages eilige- 
räumt ist, so glaube ich ebenfalls nicht, daß dieses Recht 
aus deu Bestimmungen des §. 37 der L. O. abgeleitet 
werden könne.

Die H. Regierung hat sich das Recht in der L. O. 
nicht gewahrt, und die Geschäftsordnung bestimmt nur die 
Grundsätze, nach denen die Geschäfte in Innern des Hanfes 
zu behandeln sind. Ich glaube daher nicht, daß sich der
H. Landtag bestimmt finde» könnte, in der Geschäftsordnung, 
wo er die Normen für feine eigene Gefchäftsbehandlnng
festsctzt, der H. Regiemug ei» Recht einzuräumen. ES 
wird unzweifelhaft den meisten Ausschüssen von großem 
Nutzen sein, wenn die Regiernugscommissärc denselben au- 
wohuc», und cS ist auch gar kein Zweifel, daß sich die 
Ausschüsse bestimmt finden werden, daß dießfällige Ersu
chen au die H. Regierung zu richten.

Allein dieses muß eben dem Ermessen der Ausschüsse
selbst überlassen werden, u»d ich konnte mich daher für 
die Bestimmung eines derartigen Rechtes, welches hier in 
Anspruch genommen werden w ill, nicht anssprechen.

Nor Allem aber würde ich glauben dagegen protesti- 
rctt zu sollen, daß von Seite S r. Excellenz des Herrn
Statthalters als Regierungscommissärs ein Antrag cingc- 
bracht würde.

Abg. D  e s ch ui a u u : ES ist die Frage, ob die Re- 
giernngs - Commissäre bei den einzelnen Vorbcrathungcn, 
ohne daß sie von den Ausschüssen dazu cingeladcn würden, 
erscheinen iitid au denselben Theil nehmen können, jeden
falls auch Gegenstand der reiflichsten Erwägung deS Aus
schusses gewesen, welcher für die Berathnng der Geschäfts- 
Ordnung eingesetzt worden ist. Derselbe hielt es nicht für 
feine Aufgabe, eine Bestimmung i» die GcschäftS-Ordnnng 

! ausz»»ch»ic», welche offenbar eine weiter gehende Ausle
gung der Landtags-Ordnniig wäre, als es sich »ach dem 
klaren Wortlaute derselben verstände. Es heißt daselbst 
nu r, daß die Regierung das Recht habe, iit dem Landtage 
selbst durch deu Laudeschef und ihre Abgeordneten sich ver
treten zu lassen, das Wort zn ergreifen, tiiid daß ihr 
dasselbe jederzeit gewahrt werden müsse. ES war sich der 
Ausschuß vollkommen bewußt, daß hier noch ein anderes 
Moment von größerer Bedeutung hmmtrctc, nämlich die 
vollste Unabhängigkeit, die vollste Wahrung der Freiheit 
und der Selbstständigkeit der Berathungen in den Aus
schüssen.

Man wollte eben die Ausschüsse völlig unabhängig 
von was immer für eincrn Einflüsse mache» und man 

, wollte so dem Gegenstände die unparteiischeste »ud unab
hängigste Bcrathiwg z» Theil werde» lassen, daher war 
denn auch, wen» ich nicht irre , von 2 oder 3 Mitgliedern, 

i  welche die Ehre hatten, dieser Commission bciznwohnen, 
i diese Ansicht sehr lebhaft vertreten.



Eine besondere Bestimmung dießsallS in die Geschäfts- 
Ordnung aufzunehnien, hielt man nicht für nothwendig, 
da ohnehin aus der Interpretation des ParagrapheS schon 
selbst folgen würde, daß die Negierungs-Abgeordneten nur 
dann in den Borberathungen zn erscheinen haben, wenn 
sie besonders von den Ausschüssen dazu eiugcladen werden.

Meine Herren! cs ist ganz richtig, daß in dem Wiener 
Reichsrathe die Regierung immer das Recht hatte, auch 
in den Ausschüssen durch ihre Minister und die Abgeord
neten derselben vertreten zu sein.

Allein ich glaube, daß wir hier keineswegs den Land
tag mit der Reichsvertretnng in eine Parallele ziehen dürfen. 
Bei einem Landtage, wir wissen cs ja , wird eine Jnflnenz 
viel leichter ansgenbt, als bei einer so großen Vertretung, 
wie sic der Reichsrath war, möglich ist. Ich will hiedurch 
keineswegs einen Anwnrf erheben, daß etwa die Abgeord
neten nicht völlig unabhängig, daß sie nicht Männer sind, 
welche immer für ihre Meinung, für ihre Ansicht eiiizu- 
stehen bereit sind; jedoch man weiß ja , wie die Bered
samkeit, wie die Geschästsroutine in vielen Beziehungen 
Über Männer, welche sehr ehrenhaft, welche sehr einsichts
voll sind, die jedoch in geschäftlicher Beziehung nicht jene 
Gewandtheit haben, den Sieg davon tragen.

Dieser Umstand daher, der sich bei kleinen Landtagen 
besonders geltend machen dürfte, war eö vorzüglich, der die 
Mehrzahl der Ausschüsse, wenn ich nicht irre, zn dieser 
Ansicht bewogen hat.

Statthalter Freih. v. S  ch l o i ß n i g g : Wenn Nie
mand der Herren das Wort ergreift, so erlaube ich mir 
auf die Bemerkungen zu antworten, die die Herren vorge
bracht haben.

Herr D r. Snppan hat zuvörderst dem jeweiligen Rc- 
gierungS-Coinmissär das Recht bestritten, Anträge zn stellen; 
ich finde n ich t E i n e n  Passus in der LandeS-Orduung, 
welcher dieses Recht abspricht. Es heißt da, daß der 
LaudcSches und seine Abgeordneten an der Abstimmung nicht 
Theil zu nehmen haben, wenn sie nicht LaudtagS-Abgeord- 
netc sind; allein sie haben das Recht, das Wort zu er
greifen, und man kann ihnen wohl nicht vorfchreiben, in 
welcher Art sie das Wort ergreifen sollen. Von Seite des 
Herrn Abg. Deschmann ist gesagt worden, daß in den 
Ausschuß-Sitzungen die Sache reiflich überlegt worden ist. 
Ich erlaube mir zu bemerken, daß, wenn der §. 37 der 
L.-O. reiflich überlegt worden ist, man darin gesunden 
haben muß, daß das Recht, die Regierung 11111 Aufklä
rungen anzngehen und die Absendung von Mitgliedern au- 
zusuchcn, dem H. Landtage zusteht, keineswegs de» Aus
schüssen. Dadurch, daß mau in die Geschäfts-Ordnung 
die Bestimmung aufgeiiommen hat, daß der Ausschuß das 
Recht habe, die Regierungsbehörden anzugehen und um 
Absenkung von Mitgliedern anzusuchen, dadurch hat mau 
über einen Factor verfügt, welcher nicht in die Wirksamkeit 
der Ausschüsse gehört.

Ich mache darauf aufmerksam, daß eS sich hier, ich 
möchte sagen, um ein Ucbercinfommcn handelt, welches 
geschlossen wird im Interesse der guten Sache, ich glaube 
nicht, daß matt bei den gegenwärtigen Verhältnissen nnneh- , 
men müsse, daß die Landesvertrctung und die Regierung i 
sich als zwei Kräfte cntgegcnslehcn, die einander entgegen- 
wirken, und wo eines vor dem ändern so viel als möglich 
seine Vorgänge geheim halten müsse. Ich glaube, daß von 
Seite der Regierung in ganz anderer Weise vorgegangen 
worden ist, ich habe die Ehre daraus aufmerksam zu ma
chen , daß die Regierung# - Vorlagen, welche für die Siz- 
Znng unterbreitet worden sind, früher mit Mitgliedern der

125

LandeSvertretung berathen worden sind, um von Seite der 
Regierungsbehörde zu hören, wie die Ansichten unter der 
Bevölkerung im Lande sein mögen.

Man hat aus diesen Vorlagen kein Geheiinniß ge
macht , iftid eben dasselbe kann, glaube ich, die Regierung 
vom hohen Landtage in Anspruch nehmen. Es handelt sich, 
wie ich früher zu sagen die Ehre hatte, um ein gemein
schaftliches Zusammenwirken zur Förderung der guten 
Sache. Diese wird wohl am besten gefördert, wenn man 
sich schon in der ersten Phase, wo möglich über gewisse 
Grundsätze verständigt. Die Verständigung schließt nicht 
aus, daß auch der Regierungs-Eominissär verständiget wer
den kann. Daß die Unabhängigkeit der Mitglieder durch
aus nicht bedroht ist, das glaube ich, haben sowohl die 
Verhandlungen des Reichsrathes, als die kurzen Verhand
lungen, die bisher in den verschiedenen Landtagen der 
Provinzen stattgefnnden haben, deutlich gezeigt.

Man muß allen Abgeordneten zugcftehc», daß sie ihre 
Unabhängigkeit in allen Provinzen bisher völlig zu wahren 
wußten.

Wenn gesagt w ird , cd könnte durch Geschästsroutine 
ein Sieg davongetragen werden, so kann das wohl nur 
in einer einzelnen Sache sein, die gerade durch die Ge
schäftsroutine entschieden w ird ; und ich glaube, daß das 
nicht zum Nachtheil ist, wenn dasjenige, was durch einen 
bestehenden Geschästöverbaiid leichter entwickelt wird, wenn 
das von den Abgeordneten der Regierung auseinander ge
setzt und dadurch vielleicht bewahrt wird ans einen Irrweg 
zu geratheu, der dann in der Praxis sich nicht als vor
te ilhaft darstellen würde.

Ich muß aber wiederholen, daß ich durchaus nicht 
glaube, daß die Regierung einen ungehörigen Einfluß da
durch zu nehmen wünscht, sondern den aufrichtigen Willen 
hat, die Sache so schnell und so förderlich als möglich zu 
Stande zu bringen. Ich habe weiters nichts beizufügen.

Abg. D r. S n p p a n :  Ich habe mit meiner Bemer
kung nicht im entferntesten der gegenwärtigen Regierung 
entgegen treten wollen, sondern dieselbe nur deßhalb ge
macht, weil es sich hier um ein Recht handelt, welches nach 
meiner Anschauung das Haus gegenwärtig nach den beste
henden Gesetzen noch unzweifelhaft besitzt und dessen cs sich 
durch die Ausnahme der beantragten Bestimmung in die 
Geschäfts - Ordnung eutäußern würde. Ein solches Recht, 
wenn man sich desselben einmal begeben hat, ist nicht leicht 
wiederum zurückzuerlangen, und deßhalb weil wir nicht 
wissen können, ob die Männer, welche gegenwärtig an der 
Spitze der Regierung stehen, es auch in der Zukunft sein 
werden, oder ob jene, welche a» deren Stelle treten wer
den, vom gleichen Geiste erfüllt sein werden; deßhalb kann 
man über diesen Punkt durchaus nicht mit Leichtigkeit hin«

I auSgchen. Ich glaube vor allem nicht, daß der §. 37 der 
i Landesordmmg durch die Bestimmung, daß der taubes- 
I fürstliche Eommissär das Recht hat, das Wort zu ergrei

fen, ihm auch das Recht ciugeräumt hat, Anträge zu 
stellen. Dieses ist jedenfalls ein wichtiges Recht, und hätte 
Se. Majestät bei Erlassung der Laiidesordnnng^ für feine 
Regierung dieses Recht wahren wollen, so wäre es sicher
lich auch geschehen.

Was den Einfluß, welchen die Regierung bei den 
Ausschußverhandlungen üben kann, anbcUutgt, so glaube 
ich gleichfalls nicht, daß sich die Selbstständigkeit der ein
zelnen Landtagsabgeordneten beirren lassen würde, allein 
auch hier ist ein Princip in Frage, auch hier handelt es 
sich um ein Recht, welches wenigstens zeitweise von Seite 
der Mitglieder eines Ausschusses zu gewahren gewünscht 
w ird, welches die Mitglieder eines Ausschusses zeitweise
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wctiigstcns gern benützen möchten, und dessen sie dann nicht 
sicher wären, wenn der Regierung einmal das jedesmalige 
Erscheinen anhcinigcstellt wäre.

Wenn iu dem Rcichsrathe den Ministern und den 
Chefs der Centralstellen dieses Recht gewahrt ist, so waren 
wohl eines Theils hier andere Umstünde maßgebend, alö 
welche bei den Landtagen, insbesondere bei kleinern Land
tagen, wie eö der krainische ist, eintreten können; »nd 
andererseits ist auch diese Bestimmung der Geschäfts-Ord- 
nnng, wie wir ans den RcichSrathöverhandluiigen gelesen 
haben, durchaus nicht mit besonderer Freude ausgenommen 
worden und wie man weiter gehört hat, haben die An
stände, welche gegen diese Bestimmung der Geschüstö- 
Ordunng erhoben worden sind, zu einem Compromiß dahin 
geführt, daß sich die NegierungSmitglieder, welche den 
AuSschußbcrathnngcn beiwohnten, jedesmal zu entfernen 
hatten, so oft zur Abstimmung geschritten wurde. Meines 
Erachtens hat dieses etwas HerabwürdigeudeS für die Re> 
gierungöorgane, und wenn dieses Recht zu einem derartigen 
Vorgang geführt hat, fo kann man es wohl nicht wün
schen, daß hier bei uns dasselbe Recht geltend gemacht 
werde; wir sind nach der bestehenden Landes * Ordnung, 
meines Erachtens, nicht verpflichtet, das jedesmalige Er
scheinen der RegiernngSorgane bei den Ansschuß-Berathuu- 
geu zu gestatten, nud ich sehe daher nicht ein, warum wir 
uns dieses Rechtes, welches uns zusteht, für die Zukunft 
begeben sollte».

Abg. B  r o l i ch: Ich w ill nur die Ansicht des Herrn 
D r. Suppan insoweit bekämpfen, als er meint, daß der 
Regierung oder dem LandeSchef des Herzogthums Kram 
nicht das Recht zustehe, Anträge zu stellen. Im  Reichs- 
rathe ist den Ministern, den Chefs der Centralstellen dieses 
Recht nie bestritten worden, sie vertraten nämlich die Re
gierungsvorlagen, ergriffen das Wort nach Belieben und 
hatten demnach, wenn sie schon daS Wort ergriffen hatten, 
ihre Ansichten anszusprechen, somit mich ihre Anträge zu 
stellen. Dieses Recht selbst wurde ihnen nicht bestritten 
und selbst früher nicht, bevor die Geschäfts-Ordnung in 
Wirklichkeit getreten ist. In  der Geschäftsordnung ist ihnen 
dieses Recht ohnehin auch gewahrt und ich meine auch, 
daß im §. 37 der Landesordnung dem LandeSchef von 
Kram auch das Recht eingeräumt ist, Anträge zu stelle»; 
denn wenn er das Wort jederzeit ergreifen kann, fo ver
steht es sich wohl von selbst, daß er seine Ansichten ent
wickeln nnd Anträge stellen könne, die er glaubt, daß sie 
im Interesse des Landes nnd der Regierung sind. Dem 
Hanse steht cs zu, zu benrtheilen, ob solche Anträge anzu- 
nehmen oder zurückzuweiscn sind, aber daS Recht abspre- 
chen zu wollen, daß er nicht einmal einen Antrag stellen 
dürfe, dann ginge man weiter, als der §. 7 der LandeS- 
Ordnnng verschreibt. Denn daß eö nicht in diesem Pa- 
ragraphe ausdrücklich steht, daß ihm auch das Recht zustehe, 
Anträge zn stellen, ist cs offenbar ans dem Grunde ge
schehen, weil die Geschäfts-Ordnung ohnehin sich über die 
Stellung der Anträge besonders anszusprechen hat. Eö 
wäre die Bestimmung des §. 37 auch eine sehr unzweck
mäßige, wenn man den LandeSchef nur deßwegeu daS 
Wort nehmen ließe, um zu reden, nicht aber auch deswe
gen , um Regierungsvorlagen nicht nur zu vertheidigen, 
sondern auch die Anträge, die allenfalls gegen solche Re
gierungsvorlagen gestellt wären, zu bekämpfen und allen
falls Modificirungen der AuSschußanträge zu stellen. Wird 
dem LandeSchef daS Recht benommen, einen Antrag zu 
stellen, so kann er auch, wie cs sich von selbst versteht, 
über die AuSschußanträge, die Über eine Regierungsvorlage 
erfolgen, weder znstimmeude Acußenmgen abgebeu noch

Abändernngsanträge stellen. Da glaube ich, würde der 
Landtag weiter gehen, als die Landes - Ordnung eö selbst 
verschreibt. Dieses Recht, meine ich, ist dem LandeSchef 
selbst in der Laudcs-Ordimng gewahrt.

Abg. D  e s ch m a n n : Ich bitte um'S W ort! Ich muß 
mich für das Erste gegen den Vorwurf des hochverehrten 
Herrn LandeSchefö vertheidigen, als ob der betreffende Pa
ragraph nicht einer sehr eindringlichen Berathung bei der 
Commission über die Geschäftsordnung unterzogen worden 
wäre. Man ist von dein Grundsätze ansgegangen, daß 
wohl die Commissionen Apertincntien, ebenfalls Theile des 
Landtages sind, und daß cS sehr wünschcnSwerth ist, daß 
die H. Regierung zur Aufklärung, schon zur vorläufigen 
Jnformirnng in den einzelnen Ausschüssen ihre Anträge, 
ihre Meinungen, ihre Ansichten knudgebcii. —  Dießsallö 
natürlich wird gewiß kein Ausschuß versäumen, mit Freude 
die RcgicruugSorgaue iu seinen Beratungen zu begrüßen, 
und die Regierung zu ersuchen, sie möge denselben mit 

I ihren Ansichten zur Seite stehen. Eben deßhalb lautet auch 
! der §. dahin, daß die RegiernngSorgane nicht etwa vom 
I Ausschüsse selbst einznladen sind, sondern daß durch den 
| Landeshauptmann diese Einladung zn geschehen habe, da 
| der Herr Landeshauptmann den Landtag nach Außen in 
I allen Beziehungen vertritt.

Riictfichtlich der Frage der Analogie aber, welche zwi
schen den Landtagen und dein Rcichsrathe herrscht, erlaube 
ich mir jedoch folgende Bemerkung zu machen: Die Be
stimmung, daß die Minister, Hoskanzler, Chefs der Cen- 
tralstellen das Recht haben, in den Commissionen zu er
scheinen und sich durch Abgeordnete vertreten zu lassen, ist 
eine Bestimmung, welche durch ein Gesetz fcstgestellt wurde. 
Diese Bestimmung befindet sich im §. 7 deö Gesetze 8, 
also jenes TheileS der Geschäftsordnung, welcher der kai
serlichen Sanetion bedurfte. Wenden wir nun diesen Fall 
auch auf den Landtag an, so ist jedenfalls eine solche Be
stimmung, daß die Regierungsorgane an den Ausschüssen 
theilzunehmen berechtigt sind, eine Alterirnng der bisheri
gen Landesordnung. In  der bisherigen Landesordnung ist 
dafür nichts vorgesehen. Der Ausschuß hielt cs nicht für 
nothwcndig, hielt sich sogar nicht für berechtigt, iu dieser 
Beziehung irgend eine Verfügung zu treffet!, weil dadurch 
eitte Bestimmung ausgenommen wäre, welche offenbar nur 
eilt Gesetz sein tarnt, daher eine Abänderung der Landes- 
ordnuug, welche jenen Weg durchzutnncheit hat, den alle 
Bestimmungen iu Betreff einer Acttbentitg der Landcsord- 
nung dnrchzumachcn haben, und worüber auch schon in 
der Landesordnung die betreffenden Normirungen enthal
ten sind. Es ist dieß das Nämliche, wie z. B . die Be
stimmung hinsichtlich des Falles, wenn ein Abgeordneter 
innerhalb einer bestimmten Frist nicht erscheint. I n  der 
früheren Geschäftsordnung hieß es auch ganz einfach, daß, 
wenn ein Depittirter innerhalb 8 Tagen aus die Aufforde
rung des Präsidenten nicht erscheint, derselbe des Wahl
rechtes verlustig sei. Der Ausschuß hielt sich nicht für 
berechtigt, eilte solche Bestimmung aitfjuiichmcti. Ich wäre 
jedenfalls dafür, daß eine solche Bestimmung hier nicht 
in Berathung gezogen werden könnt, sondern daß eine 
solche Bestimmung als selbstständiger Regierungsantrag an
gebracht werden muß, weil in der Landtags-Ordnung ganz 
genau festgesetzt ist, wie die Berathungs - Gegenstände an 
den Landtag gelangen, nämlich als Regierungs-Vorlagen, 
welche durch den Landeshauptmann eingebracht werden. 
Das ist eitte Rcgicrnngs - Vorlage, welche die Landes- 
Orbiiuttg wesentlich niodificirt, daher muß dieselbe, wenn 
sic in Berathnng gezogen werden soll, unter jenen Bedin
gungen und Modalitäten eingebracht werden, jenen Weg



einschlagcn, wie alle Verordnungen, welche die LandcS- 
Ordming modificircn oder alterircn, cingcbracht werden müssen.

Berichterstatter K r o in e r : Die erste Frage, ob näm
lich den Regierungs-Organen das Siecht zustehc, im Land
tage Anträge zu stellen, wurde im Ausschüsse nicht venti- 
l i r t ,  wenigstens darüber kein Beschluß gefaßt, daher ich ; 
diese Frage im Namen des Ausschusses nicht beantworten 
kann. Wenn ich jedoch hierüber meine subjcclive Anschauung ! 
auösprcchcn sollte, so ist cs die, daß der Regierung das 
Recht, im Landtage Anträge zu stellen, allerdings zusteht. 
Den» die RcgicrungS-Organe haben im Landtage darüber 
mitzuwachen und mitzuberathen, daß die zu fassenden Be
schlüsse und fcstzustellenden Gesetze mit den früher«, bereits 
bestehenden Landes - Gesetzen oder mit dem allgemeinen 
Rcichsgcsctzc nicht collidircn, und daß sie mit diesen in 
Einklang gebracht werden.

Wenn ihnen zur Ausübung dieses Rechtes die Gele
genheit geboten werden soll, so kann cs nur auf die Art 
geschehen, daß die RegicrungS - Organe ebenso, wie jeder 
andere Abgeordnete, im Landtage frei erklären und beleuchten 
können, wo daS eine oder das andere zu erlassende Gesetz, 
wo der eine oder andere Beschluß mit den bereits beste
henden Landes-Gesetzen oder mit den allgemeinen Rcichö- 
gcsctzcn collidircn und in Widerspruch geralhen dürfte. Darin j  
aber besteht ja eben das Wesen der Antragstellnng, daß 
man auf Ucberschcn aufmerksam macht und daß zugleich 
der Weg vorgczcichnet wird, den man cinzuschlagcn hat, um 
derlei Verstößen und Eollisioncn vorzubcugcn. —  Die zweite 
Frage, ob nämlich den Regierungs-Organen daS Recht 
zustehc, auch in den Ausschüssen zu erscheinen und an den 
Bcrathnngcn theilznnchmcn, dieß muß ich, als Bericht
erstatter, im Sinne des Ausschusses vertreten, denn die 
Vorberathung bildet gleichsam den LüutcrnngS-Prozcß, in 
welchem jede zu bcrathende Frage nach allen Seiten vcnti- 
l i r t ,  beleuchtet und gesichtet wird.

Soll dieser Läutcrungsprozcß entsprechend dnrchgc- 
führt werden, so ist es nothwcndig, daß die Berathung 
in einem engeren Kreise gepflogen werde, woselbst allen, 
auch minder redegewandten Abgeordneten die Gelegenheit ge
boten ist, ihre Ansichten frei und offen auszusprcchcn, ihre 
Gründe unumwunden darzulcgcn. Es ist zwar allerdings 
richtig, daß durch den Beitritt der Regierungsorgane man
cher Gegenstand besser beleuchtet und daß vielleicht mitun
ter auch irrige Richtungen in das bessere Geleise wieder 
eingclenkt werden können. Allein andererseits ist cs auch 
wahr, daß durch die Geltendmachung der Anschauungen 
der RcgicrungSorgauc einzelne Mitglieder des Ausschusses 
in ihren Ansichten gewissermaßen präoccupirt, und daß 
hiedurch die Geltendmachung ihrer Anschauungen thcilwcisc 
beirrt werden könnte. So würde der Vortheil auf der einen 
Seite durch den Nachtheil ans der ändern Seite ausgewo
gen werden. Also ans UtilitätS-, aus Opportnuitütögründcn 
konnte sich der Ausschuß nicht bestimmt finden, diese Bestim
mung in die Geschäftsordnung aufzunchmen. Allein der 
Ausschuß hält sich hiezu auch nicht für berechtigt, denn, wie 
ich als Berichterstatter bereits anfangs erklärt habe, hat 
sich der Ausschuß zur Aufgabe gestellt, den Rahmen des 
Gesetzes überall genau einzuhalten, und ihn weder erläu
ternd, noch ergänzend zu überschreiten. So geschah cs auch 
hier. Die Landesordnung bestimmt gar nicht, daß den 
Regiernugsorganen auch daö Recht zustehc, in den Aus
schüssen zu erscheinen. Der Gesetzgeber mag vielleicht seine 
guten Gründe gehabt haben, warum er den Regicrungsor- 
gancn den Zutritt in die Ausschußsitzungen nicht gestattete. 
Der von der H. Versammlung gewählte Ausschuß konnte 
daher der Gesetzgebung nicht vorgreifen, hielt sich noch
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weniger dazu verpflichtet, er wollte, wie man gewöhnlich 
zu sagen Pflegt, nicht gerade kaiserlicher, als selbst der Kaiser 
sein. Die Parallele, die man dießfalls mit dein Reichs» 
rathe gezogen hat, ist aus dem Grunde, den bereits der 
Herr Vorredner Deschmann erörtert hat, unstichhaltig; denn 
auch im Rcichörathc mußte vorerst durch ein RcichSgesctz 
bestimmt werden, daß den Regierungsorgancn der Zutritt 
nicht allein zn den Plenarvcrhandluugcn, sondern auch in 
die Sitzungen der Ausschüsse zustehc. Erst nachdem dieses 
durch ein ReichSgcsctz, und zwar der §. 7 derselben bestimmt 
wurde, konnte diese Bestimmung auch in die Geschäftsord
nung des ReichSratheS §. 20 ausgenommen werden. Ich 
glaube daher, wenn eS die Regierung für nothwcndig, wenn 
sie eö für zweckdienlich findet, sich auch an den Berathun- 
gen der Ausschüsse zu betheiligen, so wird sie wohl in 
diesem Sinne eine Regierungsvorlage einbringen, lind ein, 
diese Frage lösendes Gesetz erwirken.

Statthalter Freih. v. S  ch l o i ß n i g g : Ich erlaube 
mir die Aufmerksamkeit des H. Hauses nur für eine kurze 
Bemerkung in Anspruch zu nehmen. Ich gehe über alles 
das, was über die Möglichkeit einer Influenz des Regie* 
rungskoinmissärö auf die Mitglieder der Ausschüsse gesagt 
worden ist, hinaus. Es ist nicht meine Sache, mich dar
über zu verbreiten; eS ist gesagt worden, daß ein Gesetz 
nothwcndig war, um den Ministern und Chefs der Zen
tralstellen das Erscheinen in den Ausschüssen zu vindicircn, 
daS ist ganz richtig; allein den Herren wird nicht entgangen 
sein, daß daS Gesetz auch dazu nothwcndig war, um den 
Ausschüssen daö Recht zuzusprcchcn, die Rcgicrungsorgane 
um Erläuterungen anzugehen. In  der LandcSorduung, und 
ich habe schon früher die Ehre gehabt, darauf hinzuwcisen,

| steht gar nichts davon, daß die Ausschüsse das Recht ha*
| ben, Aufklärungen zu begehren, und die Absenkung von 
| Rcgicrungöorganen zu verlangen. Alle die Gründe, welche 
; cingcwendct worden, find gegen daS Begehren, daß dem 
i Landeöchef dieses Recht eingeränmt werde, alle die Gründe 
i sprechen gegen den ganzen §. 26, und mit diesen Gründen, 

meine Herren, wird der ganze §. 26 in Frage gestellt, 
denn ich wiederhole es, daß man hiebei über einen Faktor 
verfügt hat, der außer dem Landtage steht, und zu welcher 

; Verfügung die Landesordnung keinen Anhaltspunkt gibt, 
weil die bloß vom Landtage und nicht von Ausschüssen 
spricht. Dieses erlaube ich m ir, Ihrer Erwägung anheim 
zu geben. Wenn also dieses nicht im Einverständnisse dcS 

: Hauses abgethan werden sollte, so ist der Weg allerdings 
angezcigt, den der Herr Berichterstatter berührt hat, näm- 

| lieh durch eine Regierungsvorlage cs als Gesetz in Antrag 
zu bringen. Ich muß aber darauf aufmerksam machen, daß 
dann der ganze §. 26 aus diese Art wird zur Vorlage und 
Berathung gebracht werden müssen.

Berichterstatter K r o m c r : Als Berichterstatter muß 
ich zur Aufklärung wohl das Wort erbitten. Ich glaube, 
daß hier die Frage, ob die Regierung das Recht habe, 
in den Ausschüssen zu erscheinen, von einem ganz ändern 
Standpunkte zu beurtheileu sei, als die Frage, ob die 
Ausschüsse berechtiget seien, durch den Herrn Landeshaupt
mann die RegicrungS - Organe zur Mitberathung einzu
laden. Den» im §. 37 heißt cö ausdrücklich, daß dem 
Landeöchef des Herzogthum« Krain, oder den von ihm ab* 
geordnete» Commissären, daS Recht zustehc, im Landtage 
zu erscheine». Davon, daß er auch in den Ausschüssen 
erscheinen dürfe, ist in diesem Paragraphe keine Rede. 
Dagegen heißt cs im zweiten Absätze dieses Paragraphcs: 
„Wenn die Absenkung von Mitgliedern der Regierungs
behörden wegen Ertheilnng von Auskünften und Aufklä
rungen bei einzelnen Verhandlungen nothwcndig oder wün-

I

|

!



128

schenSwerth erscheint, hat sich der Landeshauptmann an die 
Vorstände der betreffenden Behörden zn wenden."

So oft also die Absendung von Mitgliedern der 
RegierniigS - Behörden bei einzelnen Verhandlungen noth- 
wendig ist (bei allen, ob Plenar- oder ändern Verhand
lungen, das ist in diesen Worten nicht ausgeschlossen), 
kann deren Einladung stattsinden; daher der Ausschuß 
dadurch, daß er dein Landtage das Recht vindicirte, auch 
zu den Verhandlungen der Ausschüsse die Regierungs- 
Organe einziiladen, den Rahmen des Gesetzes nicht über
schritten hat.

Statthalter Freiherr v. S  ch l o i ß n i g g : Ich werde 
nach dieser Debatte nun, und nachdem von keinem der : 
Herren das Wort ergriffen morden ist, um die Ansicht 
des Herrn Redners zu widerlegen, woraus ich schließen 
muß, daß man nicht gesinnt ist, einen Gegenantrag vor- 
zubringen, den Antrag zurückziehen, uud behalte mir vor, 
ihn als Regierungs - Vorlage zur Sprache zu bringen. 
(Bravo, Bravo! im Centrum.)

P r ä s i d e n t :  Ich bringe demnach den §. 26 in jener 
Fassung zur Abstimmung, in welcher er vom Ausschüsse 
beantragt worden ist. Jene Herren, welche mit der Fassung 
des ParagrapheS einverstanden sind, bitte ich, sich zn 
erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichterstatter K r o m e r : (LieSt den §. 27.)
P r ä s i d e n t :  Is t über den §. 27 etwas zn bemerken? 

(Nach einer Panse): Da nichts bemerkt w ird , so ist der
selbe als angenommen anznsehcn.

Berichterstatter K r o m e r : (Liest den §. 28.)
P r ä s i d e n t :  Is t über den §. 28 eine Bemerkung 

zu machen. (Nach einer Pause): Nachdem nichts bemerkt 
w ird, ist derselbe angenommen.

Berichterstatter K r o m e r : (Liest den §. 29.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen den Paragraph etwas zn

bemerken? (Nach einer Pause): Nachdem nichts bemerkt 
w ird , ist derselbe angenommen.

Berichterstatter K r o m e r : (Liest den §. 30.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen den Paragraph noch eine 

Bemerkung zu machen? (Nach einer Pause): Nachdem keine 
Bemerkung vorgebracht wird, so ist derselbe als angenommen 
anznsehcn.

Berichterstatter A ro  m e r: (Liest den §. 31.)
P r ä s i d e n t :  Hat Jemand über den §. 31 noch eine 

Bemerkung zu machen? (Nach einer Pause): Da keine 
Bemerkung gemacht wird, so ist derselbe als angenommen 
anzusehen.

Berichterstatter K r o m e r : (Liest den §. 32.)
P r ä s i d e n t :  Wird dagegen irgend eine Bemerkung 

gemacht? (Nach einer Panse): Da nichts dagegen bemerkt 
w ird, so ist derselbe angenommen.

Berichterstatter K r o m e r : (Liest den §. 33.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen diesen Paragraph irgend 

etwas zu bemerken? (Nach einer Panse): Es wird nichts 
dagegen bemerkt, folglich ist derselbe als angenommen 
angesehen.

Berichterstatter K r o m e r : (LieSt den §. 34.)
P r ä s i d e n t :  Is t über diesen Paragraph eine Be

merkung zn machen? (Nach einer Pause): Da keine Be
merkung gemacht w ird, so wird derselbe als angenommen 
anznsehcn.

Berichterstatter K r o m e r : (Liest den §. 35.)
Abg. B r o l i c h : Ich wünsche eine kleine Verbesserung i 

dieses Paragraphcs zn beantragen. Nach meiner Ansicht hat 
der Ausschuß offenbar gemeint, daß der Landeshauptmann 
berechtiget sei, einem Redner das Wort zu nehmen, wenn !

derselbe wiederholt mit dem Rufe „zur Sache" aiisgefor- 
dert wurde, sich an die Sache zn halten.

Die Stilisirnng müßte heißen: Nach wiederholtem 
Ruse „zur Sache" kann der Vorsitzende dem Redner das 
Wort nehmen. So wörtlich, wie es hier steht, muß es 
dahin verstanden werden, daß, wenn der Vorsitzende einen 
Redner mit dem Rufe „zur Sache" ermahnt und der 
Redner diesem Rufe nicht Folge geleistet hat, der Vorsitzende 
demnach beim zweiten Rufe „znr Sache" dem Redner das 
Wort nehmen könnte. Ich glaube, daß der Ausschuß die 
Stilisiruug dahin verstanden haben dürfte, daß, wenn der 
Vorsitzende den Redner fruchtlos zum wiederholten Male 
zur Sache gerufen hat, er berechtiget fei, ihm das Wort 
zu nehmen. Ich würde dahin beantragen, nach dem Worte 
„nach" das Wort „fruchtlos" cinzuschaltcn. Der Passus 
würde demnach im Ganzen heißen: Nach fruchtlos wieder
holtem Rufe „zur Sache" kann der Vorsitzende dem Redner 
daö Wort nehmen. (Uebergibt denselben schriftlich.)

Berichterstatter K r o m c r : Ich bitte, die Unterstüz- 
znngsfragc zn stellen.

P r ä s i d e n t :  Wird dieser Antrag unterstützt? (Ge
schieht.) ES sind nur drei Stimmen. Er ist nicht gehörig 
unterstützt.

Berichterstatter K r o m e r : Ich finde nur zu bemerken, 
daß das Wörtchen „fruchtlos" hier ganz überflüssig wäre. 
Es wäre ja ein Widerspruch, wenn der Vorsitzende den 
Redner „zur Sache" rufen nnd ihm andererseits das Wort 
gleich entziehen würde. Es ist daher selbstverständlich, daß 
er früher ihn zwei M a l „znr Sache" gerufen haben muß 
und ihm dann erst das Wort entziehen kann, wenn er 
diesem zweimaligen Ruse nicht Folge leistet.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe den §. 35 zur Abstimmung 
in der Fassung, wie er vom Ausschüsse beantragt wird. 
Jene Herren, die damit einverstanden sind, bitte ich, sich 
zu erheben. (Geschieht.) ES ist die Majorität.

Berichterstatter K r o m c r : (LieSt den §. 36.)
P r ä s i d e n t :  Wird gegen diesen Paragraph etwas 

bemerkt? (Nach einer Pause): Nachdem nichts dagegen 
bemerkt w ird , so ist derselbe angenommen.

Berichterstatter K r o in e v : (Liest den §. 37.)
P r ä s i d e n t :  Wird gegen diese» Paragraph etwas

bemerkt? (Nach einer Pause): Da nichts dagegen bemerkt 
w ird, so ist derselbe angenommen.

Berichterstatter K r o in c r : (LieSt den §. 38.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen diesen Antrag etwas zu 

bemerken? (Nach einer Pause): Nachdem nichts bemerkt 
w ird , ist derselbe angenommen.

Berichterstatter Kr ön t  er :  (Liest den §.39.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen diesen Paragraph noch eine 

Bemerkung zn machen? (Nach einer Pause): ES wird nichts 
dagegen bemerkt, folglich ist derselbe als angenommen zu 
betrachten.

Berichterstatter K r  o mer :  (Liest den §.40.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen diesen Paragraph etwas zu 

bemerken? (Nach einer Pause): Nachdem nichts bemerkt wird, 
ist derselbe als angenommen zu betrachten.

Berichterstatter K r ö n t e r :  (Liest den §. 41.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen diesen Antrag etwas zu 

bemerken ? (Nach einer Panse): Nachdem dagegen nichts be
merkt wird, so ist derselbe als angenommen anznsehen.

Berichterstatter K r ö m e r : (Liest den §. 4 2 )
P r ä s i d e n t :  Wird gegen diesen Antrag etwas be

merkt? (Nach einer Pause): Nachdem dagegen nichts be
merkt w ird , so ist derselbe als angenommen anzusehen.



Berichterstatter K r o m e r :  (Liest den §. 43.)
P r ä s i d e n t :  Findet Jemand über diesen Paragraph 

etwas zu bemerken? (Nach einer Panse.) Es wird nichts 
dagegen bemerkt, derselbe ist also angenommen.

Berichterstatter K r o m e r :  (Liest den §. 44.)
P r ä s i d e n t :  Wird eine Bemerkung über diesen 

Paragraph gemacht? (Nach einer Panse.) Es wird keine : 
Bemerkung erhoben; derselbe ist also angenommen.

Berichterstatter K r o m e r :  (Liest den §. 45.)
Abg. B r o l i c h : Auch dieser Paragraph ist nicht 

ganz klar. Es heißt nämlich: „D ie Interpellationen an j  

die Regierung siud dein Vorsitzenden schriftlich mit 5 Un- ! 
terschriftcn zu überreichen." Wie wäre es denn, wenn die 
Interpellation 6 oder 10 Unterschriften hätte; daun dürfte 
man sic nicht mehr überreichen? Ich glaube, es sollte doch ! 
daö Wort wenigstens eingeschaltet werden, daß cs hieße: ' 
„m it wenigstens 5 Unterschriften versehen." Die nämliche 
Stilisirung hat der Ausschuß auch im §. 41 augewendet, 
wo cs heißt: „Wenn wenigstens 5 Mitglieder es verlan- j 
gen rc."; so daß ich es der besseren Stilisirung wegen für 
nothwendig finde, auch im §. 45 vor das Wort „m it" das 
Wort „wenigstens" zu setzen. (Rufe: Unterstützungsfrage.)

P r ä s i d e n t :  Findet dieses Amendement die gehö
rige Unterstützung? (Geschieht.) Es ist unterstützt. Es 
wird also die Debatte über dicfeS Amendement eröffnet. 
Wünscht Jemand das Wort in dieser Beziehung noch zn 
ergreifen? Nachdem sich Niemand mehr darum meldet, 
gebe ich dem Herrn Berichterstatter daö letzte Wort.

Berichterstatter K r o m e r : Ich halte die Einschal
tung insofern« für überflüssig, weil auS der ganzen Ge- 
schästs-Ordnnug klar hcrvorlcuchlct, daß man für alle An
träge, ebenso auch für die Interpellationen ein Minimum 
von 5 Unterschriften anfordert, daß jedoch eine Mehrzahl 
von Unterschriften weder einen Antrag noch eine Inter
pellation beirren kann. Uebrigens habe ich als Bericht
erstatter nichts dagegen, wenn daö Wort „wenigstens" auch 
hier aufgeuominen werde. (Rufe: Es ist ohuedieß nur 
eine Auslassung.)

P r ä s i d e n t :  Ich werde den Antrag zur Abstim
mung bringen. Diejenigen Herren, welche mit dem Anträge, 
daß zwischen den Worten „m it" und „fünf" daö Wort 
„wenigstens" eingeschaltet werde, einverstanden sind, belie
ben sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichterstatter K r o m e r :  (Liest den §. 46.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen diesen Paragraph etwas zu 

bemerken? (Nach einer Panse): Es wird nichts dagegen 
bemerkt, derselbe ist also angenommen.

Berichterstatter K r o m e r :  (Liest den §. 47.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen diesen Paragraph etwas 

zu bemerken? (Nach einer Pause): Es wird nichts da
gegen bemerkt, folglich ist derselbe als angenommen an- 
zusehen.

Berichterstatter K r o m e r :  (Liest den §. 48.)
P r ä s i d e n t :  Is t über diesen Paragraph etwas zu 

bemerken? (Nach einer Pause): Da hierüber keine Be
merkung erfolgt, so wird der Paragraph als angenommen 
angesehen.

Berichterstatter K r o m e r :  (Liest de» §. 49.)
P r ä s i d e n t :  Is t gegen diesen §. 49 eine Bemer

kung zu machen? (Nach einer Pause): Nachdem keine 
Bemerkung gemacht w ird, so wird auch dieser Paragraph 
als angenommen angesehen.

Berichterstatter K r o m e r :  Ich würde nunmehr den
Antrag stellen, an die hohe Lcrfammlnng die Frage zu

(Schluß der Sitzung l
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richte», ob die Geschäfts-Ordnung im Ganzen angenommen 
werde? (Abg. D r. Bleiwcis meldet sich znin Worte.)

P r ä s i d e n t :  Nachdem nunmehr über alle einzelnen 
Paragraphe dieser Geschäfts - Ordnnng abgestimmt worden 
ist, so werde ich die Frage zur Abstimmung bringen, ob 
diese Geschäfts-Ordnung im Ganzen angenommen werde. 
Diejenigen Herren, welche für den Antrag sind, daß die 
Geschäfts-Ordnung im Ganzen jetzt anznnehmcu ist, wollen 
sich gefälligst erheben. (Geschieht.) Sie ist angenommen.

Abg. D r. B l e i  w e i s :  Prosirn za besedo, g<>- 
spod dezelni poglavar. Opravilni red imamo pu- 
trjen. Opravilni red je  dusa parlamcntarnega 
iiv ljen ja ;  le duie sc moramo posebno mi navzeti, 
ki nismo tako vajeni v tem zivljenju. Da se ga 
pa navadimo, je treba, da ga tudi razumemo; 
zato, slavni zbur!  se mi zdi potrebno tukaj na- 
svetovati, naj slavni dezelni zbor sklene: potrjeni 
opravilni red naj se v nemikem in slovenskem 
jeziku natisne in v pripravnem malern zvezku 
izroci vsacemu poslancu.

Ker je  tu samostojen predlog, ga izrocujem 
gospodu predsedniku s prosnjo, naj ravna % njim  
po 18. ruzdelku opravilnega reda.

P r ä s i d e n t :  Ich stelle die UnterstütznngSfrage, ob 
dieser Antrag des Herrn D r. Bleiweis seine gehörige Un
terstützung findet? (Das Centrum und ein Theil der 
Rechten und Linken erhebt sich.) Er ist gehörig unterstützt. 
Ich werde daher diesen Antrag in einer der nächsten Siz- 
znngen an die Tagesordnung stellen. W ir kommen nun 
zur Wahl der neuen Schriftführer, nachdem nun 3 Wochen 
um sind, feit die Herren, welche jetzt die Schriftführung 
besorgen, gewählt wurden. Ich fuspeudire die Sitzung 
auf 5 Minuten, damit sich die Herren über die Wahl be
sprechen können. (Nach Wiederaufnahme der Sitzung und 
Abgabe der Stimmzettel): Ich ersuche die Herren Baron 
Apfaltern und Landcsgcrichtörath Kromer zu fcrutiniren.

Als Schriftführer haben Stimmen erhalten folgende 
Herren:

Lant Stimmzettel: 1. Brolich, v. Langer; 2. v. Lan
ger , Brolich; 3. v. Langer, Brolich; 4. v. Langer, Dr. 
Toman (Oho im Eentrnm); 5. Brolich, v. Langer; 6 . 
Brolich, v. Langer; 7. Brolich, v. Langer; 8. Brolich 

1 Franz, v. Langer; 9. v. Langer, Brolich; 10. Brolich, 
v. Langer; 11. Brolich, v. Langer; 12. v. Langer, Freih. 
Ant. Zoiö; 13. Brolich, v. Langer; 14. v. Langer, B ro 
lich ; 15. v. Langer, Brolich; 16. v. Langer, Brolich; 17. 
Brolich, v. Langer; 18. Brolich, v. Langer; 19. Brolich, 
v. Langer; 20. v. Langer, Kapelle; 21. v. Langer, Brolich; 
22. v. Langer, Freih. Ant. Zo iö ; 23. v. Langer, Anton 
Zo is; 24. Brolich, v. Langer; 25. Brolich, v. Langer; 
26. Brolich, v. Langer; 27. D r. Toman, Kapelle; 28. D r. 
Toman, v. Langer; 29. Brolich, v. Langer; 30. D r. 
Toman, Kapelle; 31. Brolich, v. Langer; 32. letzter 
Stimmzettel Brolich, v. Langer.

Ich bitte gefälligst das Resultat bekannt zu geben.
Abg. K r o m e r :  Bei der Abstimmung erhielten die 

Herren v. Langer 30 und Brolich 24 Stimmen, die wei
teren Stimmen haben sich von 4 bis auf 1 zersplittert; cs 
sind die beiden genannten Herren gewählt.

P r ä s i d e n t :  Ich schließe die Sitzung für heute. 
Die nächste Sitzung findet übermorgen, Samstag S ta tt; an 
die Tagesordnung kommt der Vortrag des Landeöans- 
schufscö über die Militärbcqimrticrung.

L  Uhr 3 0  M in u te » .)




